Ferialjobs 

Ein kurzer Überblick auf die verschiedenen Beschäftigungsformen

· Ferialarbeiter und Ferialangestellte:

Die Beschäftigung erfolgt in wirtschaftlicher und persönlicher Abhängigkeit gegen Entgelt - persönliche Arbeitspflicht, Weisungsgebundenheit, Kontrollunterworfenheit, organisatorische Eingliederung in den Betrieb, …

Anmeldung als echter Dienstnehmer in den Beschäftigungsgruppen A1(Arbeiter), D1(Angestellte), A1l(Landarbeiter), bzw. N14(Arbeiter) od. N14(Angestellte) bei geringfügig beschäftigten Ferialpraktikanten.

Achtung: Praktika im Hotel und Beherbergungsgewerbe begründen immer ein Dienstverhältnis.

· „Echte Ferialpraktikanten“
Es besteht keinerlei Arbeitspflicht, keine Weisungs- und Kotrollunterworfenheit und keine organisatorische Eingliederung in den Betrieb.  Es muss sich nachweislich um einen Schüler oder Studenten einer bestimmten Fachrichtung handeln, der sich im Betrieb entsprechend dieser Fachrichtung betätigen darf. Die Nachweise über die Ausbildungserfordernisse sind aufzubewahren. 

Wesentlich ist auch, dass weder ein „Taschengeld“ noch Sachleistungen vom Arbeitgerber gewährt werden.

Liegen diese Merkmale vor, entfällt die Anmeldung zur Sozialversicherung. Der Schüler oder Student ist während seiner Tätigkeit ohne Beitragsleistung des Arbeitgebers unfallversichert.

· Praktikanten mit „Taschengeld“

Die Tätigkeitsmerkmale entsprechen jenen eines „echten“ Ferialpraktikanten, allerdings erhält dieser ein „Taschengeld“. 

Sobald ein Taschengeld bezahlt wird, entsteht eine unselbstständige Beschäftigung – daher Lohnsteuerpflicht. Dies hat zur Folge, dass eine Vollversicherung oder eine geringfügige Beschäftigung als Dienstnehmer nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz entsteht.

Eine Anmeldung zur Sozialversicherung ist notwendig!

Beiträge zur Betrieblichen Vorsorge fallen an!

